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Wahlordnung
zur

vorfaſſunggebenden Badiſchon Nationalverjammiung

in überſichtlicher Zuſammenſtellung .

Wahltag : Sonntag , 5. Januar 1919 .

Bearbeitet von Ernſt Frey !

* Qie amtlihe Verordnung über die Wahlen zur verfaſſunggebenden ba⸗

diſchen Nationalberſammlung vom 20. November 1918 gibt keine vollſtändige

Wahlordnung , ſondern enthält viele Verweiſe auf Beſtimmungen des bisheri⸗

gen Landtagswahlgeſetzes vom 24 . Auguſt 1904 und der Gemeindewahlordnung

bom 27. Kebr . 1911 . Die vorliegende nicht amtliche Zuſammenſtellung der

vollſtändigen Wahlordnung iſt daher in ilrer Form nach eigenem Ermeſſen

bearbeitet , inhaltlich aber zutreffend ; meiſt iſt der volle Wortlaut der geſetz⸗

lichen Beſtimmung beibehalten . Der Bearbeiter .

G . Braunſche Hofbuchdruckerei und Verlag

Karlsruhe i. B. 1918





Art des Wahlrechts .

sai ;

Die 107 Abgeordneten werden in allgemeiner , unmittelbarer und

geheimer Abſtimmung nach den Grundſätzen der Verhältniswahl mit

ſtreng gebundenen Liſten ( § 13 Abſ . 2 ; §S 23 Abſ . 2) gewählt .

Wer darf wählen ?

8 2 .

Männer und Frauen ( auch die Perſonen des aktiven Militärdien —

ſtes ) , die

1. das badiſche Staatsbürgerrecht beſitzen ,

2. am 5. Januar 1919 mindeſtens 20 Jahre alt ſind ,

3. zur Zeit der Wahl im Wahlkreis (§S 7) ihren Wohnſitz baben ,
zur O zahl i

l. in die Wählerliſte eingetragen ,

5. im Beſitz der bürgerlichen Ehrenrechte und

6. nicht entmündigt ſind .

Wer kann gewählt werden ?

§ 3.

( 1 ) Die Wahlberechtigten , die am 5. Januar 1919 mindeſtens

Jahre alt ſind und im Lande ihren Wohnſitz haben .

( . ) Die Wahl iſt jedoch auf die in den Vorſchlagsliſten enthaltenen

Bewerber beſchränkt .

Wie iſt die Wählerliſte aufzuſtellen ?

§ 4.

( 1) Die Wählerlifte ift nah dent vom Miniſterium vorgeſchriebenen

Formular bis zum 20 . Deeba Dont Gemeinderat ( Stadtrat ) fitr jede

Gemeinde in einfacher Fertigung aufzuſtellen ,

in Gemeinden , die in mehrere Wablhezirfe eingeteilt find , na

den einzelnen Bezirken ,

in Gemeinden , die aus mehreren Orten beſtehen , nach den ein —

zelnen Orten .

( . ) Die Wahlberechtigten find nad ; ouen a Vornamen , Milter ,

Beruf oder Gewerbe und Wohnort in a lphabetiſcher Reihenfolge in die

Wählerliſte desjenigen Bezirks , in dem ſie Eo ET , in grö⸗

ßeren Gemeinden kann die Aufſtellung nach Straßen und Hausnum⸗

mern , innerhalb des Hauſes alphabetiſch geordnet werden .



D( . ) Die Beſeitigung der Mängel durch die Vertrauensmänner muß
ſpäteſtens bis zum Ablauf des 6. Tages vor dem Wahltag ( 30 . Dezem⸗
ber ) beendet fein .

( . ) Ungültig iſt eine Wahlvorſchlagsliſte , wenn ſie

à ) verſpätet eingereicht iſt ,
b ) nicht die erforderliche Zahl gültiger Unterſchriften oder
c ) nicht die erforderliche Zahl gültig vorgeſchlagener Bewerber

enthält .

Einzelne Wahlvorſchläge ſind ungültig ,
a ) wenn der Vorgeſchlagene nicht in einer der Vorſchrift des

§ 10 entſprechenden Weiſe bezeichnet iſt ,
b ) wenn die Zuſtimmungserklärung des Vorgeſchlagenen fehlt ,
c ) ſoweit die Zahl der Vorgeſchlagenen über die zuläſſige Zahl

[ § 10 , 2] hinausgeht ,
d ) ſoweit ein Vorgeſchlagener auf mehr als einer Liſte des

ſelben Wahlkreiſes enthalten iſt . In dieſem Falle gilt le —
diglich der Vorſchlag auf der früher eingereichten Qifte ; bei
gleichzeitig eingereichten Liſten beſtimmt der Wahlkommiſ⸗
ſär den gültigen Vorſchlag .

( . ) Die Wahlvorſchlagsliſten des Wahlkreiſes werden nach der Nei -
henfolge ihres Einlaufs mit Ziffern verſehen , nach Ablauf der Berich⸗
tigungsfriſt ( § 6 ) wird von der Hauptwahlkommiſſion ( § 25 ) Entſchei —
dung darüber getroffen , welche Wahlvorſchlagsliſten als gültig feſtzu⸗
ſtellen und welche als ungültig zu erklären ſind . Von der letzteren Ent —
ſchließung ſind die Vertrauensmänner in Kenntnis zu ſetzen .

Veröffentlichung der Vorſchlagsliſten .
§ 13 .

( . ) Späteftens am 4. Tag bor den Wabltag ( 1. Januar 1919 ) find
die endgültig feſtſtehenden Wahlvorſchlagsliſten in allen im Wahlkreis
erſcheinenden Zeitungen nach der Reihenfolge des Einlaufs , aber unter
Weglaſſung der Namen der Unterzeichner vom Wahlkommiſſär öffentlich
bekannt zu machen .

( . ) Dabei iſt nochmals auf Ort , Tag und Stunde der Wahl mit dem
Anfügen hinzuweiſen , daß nur ſolche Stimmzettel gültig ſind , welche mit
den bekanntgemachten Vorſchlagsliſten genau übereinſtimmen .

Bildung der Wahlbezirke .

§ 14 .

( . ) Jeder Wahlkreis wird zum Zwecke der Stimmabgabe in kleinere
Bezirke geteilt , welche räumlich abgegrenzt und tunlichſt abgerundet ſein
und möglichſt mit den Gemeinden zuſammenfallen ſollen .

( . ) Jede Gemeinde bildet in der Regel einen Wahlbezirk für ſich ;
Gemeinden mit weniger als 200 Einwohnern und abgeſonderte Gemar —



kungen können durch den Bezirksrat mit einer benachbarten Gemeinde

oder abgeſonderten Gemarkung zu einem Wahlbez irk von mindeſtens

200 Einwohnern vereinigt werden .

( . ) Gemeinden , welche nach der letzten allgemeinen Volkszählung

mehr als 1800 Einwohner zählen , werden durch den Bezirksrat auf

Vorſchlag des Gemeinde - ( Stadt - ) rats nach der Einwohnerzahl in zwei

oder mehr Wahlbezirke eingeteilt , ſo daß kein Wahlbezirk mehr als

1800 Einwohner enthält . Ebenſo können zuſammengeſetzte Gemeinden

in mehrere Wahlbezirke von mindeſtens 200 Einwohnern zerlegt werden .

Wahlkommiſſionen .

8 15.

( . ) Zur Beſorgung des Wahlgeſchäftes wird in jedem Wahlbezirk

eine Wahlkommiſſion niedergeſetzt .

( . ) Sie beſteht in Gemeinden , welche nur einen Wahlbezirk

bilden :

i . ous dem Bürgermeiſter oder feinem Stellvertreter als Vor —

ſteher ,
2. aus einem vom Gemeinderate aus ſeiner Mitte ger wählten Mit

gliede ;

3. aus zwei weiteren vom Gemeinderate aus der Zahl der Wahl⸗

berechtigten gewählten Mitgliedern ;

L aus dem Ratſchreiber , der zugleich Protokollführer iſt ; gegebe —

nenfalls

5. aug denm Bürgermeiſter oder Stabhalter einer kleineren Ge -

meinde oder abgeſonderten Gemarkung , die mit der Wahlort

gemeinde zu einem Wahlbezirk vereinigt iſt .

( . ) In zuſammengeſetzten Gemeinden kann der Gemeinderat auch

noch weitere Mitglieder als Vertreter der einzelnen Orte in die Wahl⸗

kommiſſion wählen .

( . ) Wenn abgeſonderte Gemarkungen oder einzelne Orte einer zu⸗

ſammengeſetzten Gemeinde eigene Wahlbez irke bilden , ſo tritt an die

Stelle des Bürgermeiſters und des Gemeinderats der Stabhalter und

der Verwaltungsrat .

( . ) Sn Gemeinden , welde in mehrere Wahlbezirke eingeteilt ſind ,

werden die erforderlichen Wahlkommiſſionen durch den Gemeinde —

( Stadt⸗ ) rat gebildet , der die Vorſteher aus ſeiner Mitte oder aug den

Mitgliedern des Bürgerausſchuſſes , die vier weiteren Mitglieder , von

denen eines als Protokollführer zu bez eichnen iſt , aus der Zahl der Wahl⸗

berechtigten ernennt .

§ 16.

Die Amter als Mitglied der Wahlkommiſſion und als Beiſitzer þei

der Ermittelung des Wahlergebniſſes ſind unentgeltliche Ehrenämter ;L

zu denſelben können Staatsbeamte nicht berufen werden .



Sffentliche Ankündigung .

847 .
Der Gemeinde- ( Stadt - ) rat beſtimmt das Wahllokal für jeden Wahl⸗

bezirk . Die Abgrenzung der Wahlbezirke , die Wahllokale , Tag und

Stunde der Wahl , ſowie die Namen der Mitglieder der Wahlkommiſ⸗
ſionen mit der Einladunt der Wahlberechtigten ſind mindeſtens acht

Tage vor dem Wahltermin ( 27 . Dezember ) durch Anſchlag am Rathauſe

und in der ſonſt ortsüblichen Weiſe bekannt zu machen , auch in den zu
der Gemeinde gehörigen Zinken und Höfen .

Wahlhandlung .

§ 18 .

( 1 ) Die Wahlhandlung , ſowie die ſich anſchließende Ermittlung des

Wahlergebniſſes ſind öffentlich . Der Zutritt zum Wahlraum iſt nicht
auf Die Wähler beſchränkt , doch findet die Offentlichkeit der Wahlhand⸗

lung ihre Schranken nicht nur im Raummangel des Wahllokals , ſondern

insbeſondere auch in dem ungebührlichen Benehmen eines der Anweſen⸗

den , wozu aber etwaige Hinweiſe auf bei der Wahl vorgekommene Ver —

ſtöße nicht zu rechnen ſind .

( . ) Die Wahlhandlung beginnt um 11 Uhr vormittags und wird um

8 Uhr nachmittags geſchloſſen .

( . ) Das Wahlrecht wird in Perſon durch Stimmzettel ohne Unter⸗

ſchrift e( 4 ) Die Stimmzettel müſſen von weißem mittelſtarkem Schreib⸗

papier
unD dürfen mit keinem Kennzeichen verſehen ſein . Sie ſollen ein

Quartblatt , ſomit ein Viertel des normalen Aktenbogens von 33/42 cm

groß f ein .

( . ) Zur Stimmabgabe ſind nur diejenigen zuzulaſſen , welche in die

Wählerliſte aufgenommen ſind .

( . ) Abweſende können in keiner Weiſe durch Stellvertreter oder

ſonſt an der Wahl teilnehmen .

§ 19 .

( . ) Der Tiſch , an welchem die Wahlkommiſſion Platz nimmt , iſt ſo

aufzuſtellen , daß derſelbe von allen Seiten zugänglich iſt —

( . ) Auf dieſen Tiſch wird ein verdecktes Gefäß ( Wahlurne ) zum

Hineinlegen der Stimmzettel geſtellt .

( . ) Vor dem Beginn der Abſtimmung hat ſich die Wahlkommiſſion
davon zu überzeugen , daß dasſelbe leer iſt .

) Ein Abdruck der Wahlvorſchriften iſt im Wahllokal auszulegen .

§ 20 ,

( . ) Die Wahlhandlung wird damit eröffnet , daß der Wahlvorſteher
die Mitglieder der Wahlkommiſſion mittels Handſchlags an Eidesſtatt
onnflichtot nA in die Maßlkommriſſion hilot
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( . ) Zu keiner Zeit der Wahlhandlung dürfen weniger als drei Mit

glieder der Wahlkommiſſion gegenwärtig ſein . Der Wahlvorſteher und

der Protokollführer dürfen ſich während der Wahlhandlung nicht gleich⸗

zeitig entfernen . Verläßt einer von ihnen das Wahllokal , ſo iſt mit ſei

ner zeitweiligen Vertretung ein anderes Mitglied der Wahlkommiſſion

zu beauftragen .

( . ) Während der Wahlhandlung dürfen im Wahllokale weder Be

ratungen ſtattfinden , noch Anſprachen gehalten , noch Beſchlüſſe gefaßt ,

noh Stimmzettel aufgelegt oder berteilt werden :

( . ) Ausgenommen hiervon ſind die Beratungen und Beſchlüſſe der

Wahlkommiſſion , welche durch die Leitung des Wahlgeſchäfts bedingt

ſind .

§ 21 .

( . ) Die Stimmabgabe erfolgt durch Übergabe des zuſammengefal

teten Stimmzettels an den Wahlvorſteher , der den Stimmzettel ſofort

uneröffnet in die Wahlurne wirft , ſobald der Protokollführer den Namen

des Wählers in der Wählerliſte aufgefunden hat .

( . ) Der Protokollführer vermerkt die erfolgte Stimmabgabe jedes

Wählers neben dem Namen desſelben in der dazu beſtimmten Spalte der

Wählerliſte .

( . ) Um 8 Uhr abends erklärt der Wahlvorſteher die Abſtimmung

für geſchloſſen . Nachdem dies geſchehen iſt , dürfen keine Stimmzettel

mehr angenommen werden .

Ermittelung des Wahlergebniſſes im Wahlbezirk .

G ) Die Stimmzettel werden aus der Wahlurne genommen und un

eröffnet gezählt . Zugleich wird die Zahl der Abſtimmungsvermerke in

der Wählerliſte feſtgeſtellt . Ergibt ſich dabei auch nach wiederholter Zäh

lung eine Verſchiedenheit , ſo iſt dies nebſt dem etwa zur Aufklärung

Dienlichen im Protokoll anzugeben .

( . ) Sodann erfolgt die Prüfung der Stimmzettel . Einer der Bei

ſitzer öffnet jeden Stimmzettel und übergibt ihn dem Wahlvorſteher

der ihn laut vorlieſt und einem anderen Beiſitzer zur Aufbewahrung

bis zum Ende der Wahlhandlung weiterreicht .

( . ) Die Stimmenaufzeichnung geſchieht durch den Protokollführer

in der Weiſe , daß jede Vorſchlagsliſte , für welche ein Stimmzettel ab

gegeben wird , in das Protokoll eingeklebt oder ihrem vollen Inhalt nach

darin wiedergegeben und die Zahl der mit der Vorſchlagsliſte gleichlau

tenden Stimmzettel fortlaufend vermerkt und ebenfalls laut verleſen

wird .

( 4 ) Xn gleicher Weiſe führt einer der Beiſitzer eine Gegenliſte , welche

benſo wie die Wählerliſte zur Beurkundung der Richtigkeit der Muf

zeichnung der Abſtimmungsvermerke beim Schluſſe der Wahlhandlung

bon der Wahlkommiſſion zu unterſchreiben und dem Protokolle beizu

fiigon ißt
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§ 23 .

( . ) über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmzettel ent —
ſcheidet , vorbehaltlich der der Nationalverſammlung zuſtehenden Prü —
fung , allein die Wahlkommiſſion nach Stimmenmehrheit ihrer Mit —
glieder .

( . ) Ungültig ſind Stimmzettek , welche

1. nicht von weißem Papier ſind ,

2. mit einem Kennzeichen verſehen ſind ,
3. in den Namen und ihrer Reihenfolge nicht mit einer der

für gültig erklärten Wahlvorſchlagsliſten reſtlos überein —
ſtimmen , beſonders

irgend eine Streichung oder einen Zuſatz, eine Verwahrung
oder einen Vorbehalt gegenüber einem Gemählten ent —
halten ,

in der Größe von der Vorſchrift abweichen und dadurch ge -
kennzeichnet ſind . Geringe Abweichungen machen den
Stimmzettel niht ungültig .

( . ) Die Stimmzettel , iiber deren Gültigkeit es einer Beſchlußfaſ —
ſung der Wahlkommiſſion bedurft hat , werden mit fortlaufenden I

mern verſehen und dem Protokoll beigeheftet ; in dieſem ſind die Gründe
kurz anzugeben , aus denen die Stimmzettel für gültig oder ungültig
erklärt worden ſind .

( . ) Die ungültigen Stimmen kommen bei Feſtſtellung des Wahl —
ergebniſſes nicht in Anrechnung .

( . ) Alle Stimmzettel , welche nicht dem Protokolle bei izufügen ſin
( Abſ . ) , hat die Wahlkommiſſion in Papier einzuſchlagen , zu VerſieJeln,
und dem Gemeinde - ( Stadt⸗ ) rat zu übergeben , weler dieſelben ſolange
aufzubewahren hat , bis die Kammer über die Wahl endgültig entſchie —
den hat ; alsdann ſind die Stimmzettel zu vernichten .

§ 24GE,

( . ) über die Wahlhandlung iſt ein Protokoll nach dem vom Mini⸗

ſterium des Innern auszugebenden Formular aufzunehmen und von

ſämtlichen Mitgliedern der Kommiſſion einſchließlich des Protokollfüh —
rers zu unterſchreiben ; ebenſo die Gegenliſte .

( . ) Der Wahlvorſteher hat das Ergebnis der Wahl dem Bezirksamt
noh am Abend des Wahltages unmittelbar nach Beendigung des Wahl⸗
geſchäftes telegraphiſch oder telephoniſch mitzuteilen . Ungültige Stim -

men ſind nicht anzuzeigen .

( . ) Die Wahlprotokolle mit ſämtlichen zugehörigen Schriftſtücken
ſind von dem Wahlvorſteher noch am Tage der Wahl , ſpäteſtens aber in
der Frühe des folgenden Tages dem Bezirksamt zu übermitteln .

( . ) Die Wahlvorſteher ſind für die pünktliche Ausführung dieſer
Vorſchriften verantwortlich .
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Ermittlung des Wahlergebniſſes im Wahlkreis .

( Siehe „ Berechnungsbeiſpiele “ S. 13 )

§ 25 .

Zur öffentlichen Ermittlung des Wahlergebniſſes beruft der Wahl⸗

kommiſſär auf den vierten Tag nach dem Wahltag die Vertrauensmänner

der Wählervereinigungen , welche Vori chlagsliſten eingereicht haben , und

deren Stellvertreter als Hauptwahlkommiſſion .

§ 26 .

Iſt nach beendigter Aufzeichnung der Abſtimmungen , nötigenfalls

durch Vergleichung der Stimmzettel, feſtgeſtellt , wieviele Stimmzettel

für die einzelnen Wahlvorſchlags [ liften abgegeben worden find , jo werden

die Abgeordnetenſitze auf die einzelnen Wahlvorf chlagsliſten im Ver⸗

hältnis der ihnen zugefallenen Stimmen nach Maßgabe der § 8 27

bis 30 verteilt .

§ 27 .

( 1 ) Die Geſamtzahl der gültig abgegebenen Stimmzettel wird durch

die um eins vermehrte Zahl der zu beſetzenden Stellen geteilt . Die

nächſt höhere ganze Zahl , welche auf den ſo erhaltenen Quotienten folgt ,

heißt Wahlzahl

( . ) Jede Wahlvorſchlags lifte erhält fo viel mal eine Stelle zugeteilt ,

als die Wahlzahl in der Zahl der für ſie abgegebenen Stimmzettel ent

Halten ift .

( . ) Wenn durch dieje Verteilung ſich nicht ſo viele Gewählte ergeben ,

als Stellen zu beſetzen ſind , ſo wird die Zahl der für jede Wahlvor⸗

ſchlagsliſte abgegebenen Stimmzettel durch die um eins vermehrte Zahl

der ihr ſchon zugewieſenen Stellen — wenn ihr noch keine Stelle zuge —

wieſen war : durch eins geteilt . Die erſte noch zu vergebende Stelle

erhält dann diejenige Wahlvorſchlagsliſte , welche den größten Quotien⸗

ten aufweiſt .

( . ) Iſt noch eine weitere Stelle gu beſetzen , ſo wird die Stimmen

zahl der Vorſchlagsliſte , welche die letzte Stelle erhalten hat , abermals

durch die um emg vermehrte Zahl der ihr insgeſamt zugewieſenen Stel —

len geteilt . Die ſo erhaltene Zahl wird mit den nach Abſatz 1 bei den

iibrigen Vori n ermittelten Quotienten verglichen und derjeni⸗

gen Vorſchlagsliſte die weitere Stelle zugeteilt , die bei dieſer Ver⸗

gleichung den größten Quotienten aufweiſt .

( . ) Das gleiche Verfahren wird wiederholt , ſolange noch weitere

freigebliebene Sitze zu vergeben ſind .

§ 29 .

Haben zwei oder mehr Wahlvorſchhlagsliſten auf die letzte zu ver —

gebende Stelle gleiches Anrecht , ſo entſcheidet das Los , das ſofort von

der Wahlkommiſſion zu ziehen iſt .



——

§ 380.

Die Bewerber gelten als gewählt in der Reihenfolge , in welcher ſie

auf einer Vorſchlagsliſte aufgeführt ſind . Iſt ein Bewerber , der hiernach

gewählt wäre , nicht oder nicht mehr wählbar , ſo tritt der in der Reihe

Nächſtfolgende an ſeine Stelle . Die nicht gewählten Bewerber einer

Wahlvorſchlagsliſte ſind in der Reihenfolge ihrer Aufführung Erſatzmän⸗

ner der Gewählten und als ſolche nach Ermittlung des Wahlergebniſſes

zu verkünden .

881 .

Der Wahlkommiſſär hat das Wahlergebnis ſogleich in allen im

Wahlkreis erſcheinenden Zeitungen öffentlich bekannt zu geben und die
18

Gewählten von der auf ſie gefallenen Wahl in Kenntnis zu ſetzen .

Erſatz eines Abgeordneten .

§ 32 .

Im Falle der Ablehnung der Wahl oder des ſpäteren Ausſcheidens

eines Gewählten aus der Nationalverſammlung tritt an ſeine Stelle der

nächſte derſelben Wahlvorſchlagsliſte angehörende nicht gewählte Pe -

werber .

Koſten .

8 38 .

Die Koſten für die Druckformulare zu den Wahlprotokollen und für

die Ermittlung des Wahlergebniſſes in den Wahlkreiſen werden von der

Staatskaſſe , alle übrigen Koſten des Wahlverfahrens von den Gemein⸗

den und den beſonderen Gemarkungen getragen .

Vollzugsanordnungen .

§ 34 .

Das Miniſterium des Innern erläßt die erforderlichen Vollzugs⸗

anordnungen .

Beſondere Verordnung

für die Wahl der Militärperſonen zur verfaſſunggebenden badiſchen

Nationalverſammlung .

Fiir die gum aftiven Heere gehörenden Militärperſonen gilt als

Wohnſitz im Sinne des § 3 der Wahlordnung Vom 20 , Nopember 1918

( vergl . oben § 2 ) der Standort , an dem fie ſich am Wahltage in Baden

befinden . Die Wählerliſten ſind für die einzelnen Truppenteile und

Formationen von den Kommandobehörden , für die , nicht beſtimmten

Truppenteilen oder Formationen zugehörenden Militärperſonen von

der oberſten Kommandobehörde des Standortes ſo zeitig aufzuſtellen ,
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daß ſie nach der Vorſchrift in § 4 Abſatz 2 der Wahlordnung ( ſiehe oben

§ 4 Abſ . 1) abgeſchloſſen werden können . Nach ihrem Abſchluß ſind ſie

dem Gemeinde - ( Stadt - ) rat zu übergeben . Die Verſtändigung über die

Eintragung kann auch in anderer Weiſe als mittels Poſtkarte geſchehen .

Zur Beſorgung des Wahlgeſchäfts können vom Gemeinde⸗ ( Stadt⸗ )

rat für die Militärperſonen beſondere Wahlbezirke gebildet ( § 39 gpf . í

des Landtagswahlgeſetzes ) und die pier weiteren Mitglieder der Wahl

kommiſſion ganz oder teilweiſe aus wahlberechtigten Militärperſonen

ernannt werden ,

Berechnungsbeiſpiele

für die Verteilung der Abgeordnetenſitze ( 88 27 , 28 , 29 ) .

j

Zu wählen ſind im Wahlkreis 31 Abgeordnete . Geſamtzahl der gül⸗

tigen Stimmzettel im Wahlkreis : 311 682 .

311 682 : 32 97402

Alſo Wahlzahl : 9741 .

Liſte Jerhielt 107 161 , Liſte II 36 487 , Liſte III 29 508 und Liſte [ V

138 526 Stimmen . Mithin :

Liſte 1 107 1619741 11 Sitze ,

Liſte II 36 487 9741 3 Sike ,

Liſte 1II 29 508 : 9741 3Sitze ,

Liſte IV 1838 526 : 9741 14 Sike ,
— —

zuſammen 31 Sitze .

II .

Verteilt ſich aber die gleiche Geſamtzahl gültiger Stimmen in fol⸗

gender Weiſe auf die Liſten :

Liſte J 107 121 , Liſte LIL 36 487 , Qifte III 28 508 , Liſte TV 139 566

Stimmen , ſo geſtaltet ſich die Berechnung folgendermaßen :

Liſte T 107121 : 974 10 Sitze ,

Liſte II 36 487 9741 2 Sitze ,

Liſte IIT 28508 : 9741 3 Sike ,

Qiite I 139 566 ; 9741 = 14 Site ,

zuſammen 29 Sige , während 31 zu beſetzen ſind .

Der Teiler 9741 iſt zu groß .

Nunmehr iſt die Stimmenzahl jeder Liſte durch die um eins ver⸗

mehrte Zahl der ihr ſchon zuerkannten Sitze zu teilen . Alſo :

Liſte I 107 121 : 11 9788/11 ,

Liſte II 36 487 : 33 12162¼ /

Liſte III 28508 : 4 2 7127 ,

Liſte IV 139566 : 15 —9804 ° /s .
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Der 30 . Sitz gebührt der Liſte II , fie fann fiir 3 Sike je 12 16314

Stimmen aufbringen ( gleichſam : bezahlen ) .

Da noch ein 31 . Sitz zu vergeben iſt , muß die Zahlkraft der Liſte 11

auf 4 Sitze feſtgeſtellt und mit der der übrigen Liſte verglichen werden :

Liſte 1 107 121 : 11 9738¼1 ,

Liſte II 36 487 : 4⸗ 912134

Qifte IIT 28 508 : 4 7127 ,

Liſte IV 139 566 : 15 9304//15

Nunmehr hat die Lifſte Jden größten Anſpruch mit 9738 %, Stim⸗

men auf den einzelnen Abgeordneten . Dieſe Zahl iſt die endgültige ,

richtige Verteilungszahl : auf je 9738¼/8 , Stimmen entfällt je ein Mb -

geordneter ; Liſte Jerhält 11, Liſte TI 3, Liſte III 3 und Liſte IV 14

von den zu verteilenden 31 Sitzen .



Rornpunkte liberaler Wirtſchaftspolitif
nad dem Kriege

Von Dr . Fritz Helverſen
Preis 1 Mark

Gemäß ſeiner ganzen Grund auffaſſung muß der Liberalismus beſtrebt ſein , der

äpisiiiten
Übermacht mit allem Nachdruck entgegenzu⸗

treten , ſei es durch Abwehrm apuggmat ſei es durch eine großzügige , poſi⸗

Förderung und Stärkung des Mitte ( tandes Der Verfaſſer zeichnettive
in den Grundzügen die wid tigiten Md den auf dieſem Gebiete, die ſich ſowohl

Vermehrung des gewe erblichen Mittelſtandes , alsauf den Wiederaufbau und die
Bauernkums erſtrecken .auch auf die Stärkung des

Die btellung der Frau zum Gtaat und im Giani
Ftalenſtinmtecht

kar Mu EL , badiſcher Landtagsabgeordneter

Preis 60 Pfg .

Das Frauenſtimmrecht vor dem hadiſchen Landtag
Zwei Reden

kar Mu ſe T,‚, badiſcher Landtagsabgeordneter

Preis 50 Pfg .

Der Finanzbedarf dos Reiches
Und ſeine deckung nach den Kriege

Prinzipielle Erörterungen über den Zufammenhang zwiſchen Wirtſchaft u. öteuerpolitik

Von Prof . Dr . Paul Mombert

Preis . 50 Mark

Anſprachen er Croßh. hoh. des Prinzon Mar von Baden
in der öffentlichen Sitzung der badiſchen Erſten Kammer

am 14 . Dezember 1917

und der gemeinſamen Sitzung der beiden badiſchen Kammern

am 22 . Auguſt 1918 Gerfaſſungsfeier )

20 Seiten : Preis 25 Pfg .

Bering der G. Braunſchen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe ( Baden)

Von DS
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Gihriiton iber die Berhültniswahl
von Kammerſtenograph Eruſt Frey .

Mit ergänzenden neuen Vorſchlägen von Miniſterialrat Dr . E. Ritter .

Dio Perhältniswahl
Als Wahlberfahron zum Badiſchen Landtag

Preis M . 20 und Teuerungszuſchlag .

Wie wählen wir
in Baden den Bürger⸗Auoſchuß und den btadtrat

oder Gemeinderat nadh dem Vorhältnis⸗Wahloerfahren?
Preis M —. 70 und Teuerungszuſchlag .

Donkchrift
über die Einfüihrung der Verhältniswahl bei den Wahlen

aut I. Rammer der ötändeverſammlung 1913

Preis M . 80 und Teuerungszuſchlag .

Jeder Wähler muß jetzt über die Grundſätze und den Gang des

Verhältniswahl - Verfahrens genau unterrichtet ſein ; dieſe drei

Schriften aus berufener Feder find die befte Mufflärung darüber .

Perag der O. Brounien Hofhuchdruckerei in Karlsruhe ( Baden)
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